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Der Verein fUh* den Nqmen ))Freundeskreis zur Förderung

von Sterbebegleitung und Hospizen e.V«
Der Verein hot seinen Sitz in Holle (Soole) und ist in Hqlle

(Soole) im Vereinsregister eingetrogen.

Der Verein ist überkonfessionell und politisch unobhöngig.
Dos Geschöftsiohr ist dos Kolenderiohr.

Der Freundeskreis unterstützt oder betreibt ideel und finonziell

den Unterholt von Einrichtungen zur medizinischen Betreuung

und seelischen Begleitung von Schwerkronken und der ihnen

Nohestehenden zur Vorbereitung ouf ein menschenwürdiges

Sterben.

Der Verein förderf nur Einrichtungen, die sich zur Aufgobe
mochen, Schwerkronken und Sterbenden in unserer Gesellschoft

- unobhöngig von der Art der Erkronkung, der Sproche und

der Abstommung, der politischen und religiösen Einsiellung und

der finonziellen Verhöltnisse des Kronken - gemöß ihrer persön-

lichen Würde und ihren eigenen unontostboren Rechten seeli-

schen Beistond zu geben. Dozu gehört ouch die betreuende

Begleiiung derer, die den Sterbenden nohestehen.

Zur Erfüllung seiner gemeinnützigen Zwecke und Aufgoben, die
dem Sotzungszweck entsprechen, konn sich der Verein ouch on

onderen geneinnützigen Einrichtungen, Vereinen und Gesell-

schoften beteiligen.

Der Verein verfolgt ousschließlich und unmittelbor gemein-

nützige und mildtötige Zwecke im Sinne des Abschnittes »Steuer-

begünstigte Zwecke« der Abgobenordnung, in der jeweils gül-

tigen Fossung. Die Zwecke sowie die Art ihrer Verwirklichung
sind im § 2 der Sotzung geregelt.

Der Verein und seine Mitglieder sind selbstlos tätig, er ver-

folgt nicht in ersler Linie eigenwirtschoftliche Zwecke
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NAME und SlfZ

Präombel

,, Hospilg§ohen dos Leben. Hospize moten es iih zr
Au,kirbe;.l4enCchen in dei lätaen Phose ihres lebens an
unterslijhen und zu pflegen, domit sie in dieser Zeit so

, bewuist und zuftieden wie möglich leben käilren- -
l'lospize wollen den Tod weder-beschhunigien noch
hinouszögern. Hospize leben ous der tloffinmg rrtd
Üherzeugung; doss sich Potienten und ihr sozide§
Utnfeld so weit geistig und spirituell oul den hd rc]ber
reiten'können, doss sie bereit sind, ihn onzundnur-
Vorcoiseizung hierftir ist, doss ongemessene P&gE,
Behondlung und Polliotivmedizin genröhrletu sind rnd
es gelingt, eine Gemeinschoft von lvlenrhen z.r bilden,
die sich der Bedürfnisse von Schwe*ronken onnimnt-



EEEFI Miitel des Vereins dürfen nur für die sotzungsgemößen
Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erholten keine Zu-
wendungen ous Miiteln des Vereins. Auslogen sind zu erstoiten.

E§§ Es dorf keine Person durch Ausgoben, die dem Zweck des
Vereins fremd sind, oder durch unverhöltnismößig hohe
Vergütung begünstigt werden.

§Gt Spendenbescheinigungen für Verzicht ouf die Erstottung von
Aufwendungen (Aufwondsspenden) werden vom geschöfts-
führenden Vorstond nur ousgestellt, wenn die Aufwendungen im

Sinne des Vereinszwecks erbrocht wurden, und der Vorstond
Richtlinien für die Ausstellung der Spendenquiitung erlösst.

BF§§ Mitglieder des Vereins können voll geschöftsfahige norürliche
Personen sowie luristische Personen des privoten wie des öffent-
lichen Rechts sein.

re Ehrenmitgliedschqlt konn durch den Vorstond on personen

verliehen werden, die sich um die Ziele des Vereins in herousro-
gender Weise verdient gemocht hoben. Ein Miiglied konn nicht
mehrere Arten der Mitgliedschoft nebeneinonder innehoben.

ffi§ Fördernde Mitglieder sind notürliche oder lurisiische perso-

nen, die den Verein durch finonzielle Zuwendungen oder durch
Sochspenden unterstützen.

re Der Antrog quf Aufnohme ols ordentliches oder förderndes
Mitglied isl on den Vorslond zu richten, der über den Antrog
entscheidet. Die Aufnohme ist dem Antrogsteller schriftlich zu
bestötigen. Die Ablehnung der Aufnohme durch den Vorsiond
ist nicht onfechtbor. Der Vorstond broucht die Gründe für die
Abiehnung nicht bekonntzugeben.

reä Die Mitgliedschoft oller Mitglieder ender durch den Tod bz*.
Auflösung, Kündigung oder Ausschluss. Die Kündigung konn
nur schriftlich mit sechsmonotiger Frist zum Johresschluss
gegenüber dem Vorstond erfolgen. über den Ausschluss ent-
scheidet der Vorstond. Der Ausschluss konn nur ous wichtigem
Grund erfolgen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor,
wenn ein Mitglied in offensichdicher Weise gegen die Ziele des

Vereins oder die Sotzungen verstößt oder dos Ansehen des

Vereins schödigt. Ein Mitglied ist ouch ouszuschließen, wenn es

mit mehr ols einem Johresbetrog trotz zweifocher Mohnung im

Verzug ist.

Dos ousgeschlossene Mitglied konn innerholb der Frist von zwei

Wochen noch Zustellung der Ausschlussentscheidung die nöchs-

te Mitgliederversommlung um Entscheidung onrufen, wobei dos

ousgeschlossene Mitglied zu hören ist. Die Entscheidung der
Mitgliederversommlung ist endgültig.

,ffiffi Bei Ausscheiden eines Mitgliedes besteht kein Anspruch ouf
Rückzohlung von Mitgliedsbeitrögen oder onderen Einzohlun-

gen, gleich *elcher Art, ouch *enn diese im Vorous und für zu-

kUnfiige Leistungen on den Verein entrichtet wurden.

Der Beitrog wird iahrlich im Mindestsotz ouf Vorschlog des Vor-

stondes durch die Mitgl;ederversommlung, gestoffelt für die uer-

schiedenen Mitgliedschoften, festgesetzt. Er ist im ersten Monot
des Kolenderiohres zu leisten.

Orgone des Vereins sind:

-l 

die Mitgliederversommlung

-IderVorstond

rederBeirot
l

.ffi Zu den Aufgoben der Mitgliederrersommlung gehören:

o) Entgegennohme des Johresberichtes

b) Entlostung des Vorstondes

c) Wohl des Vorstondes ous den ordenilichen Mitgliedern
d) Wohl des Kossenprüfers

e) Wohl des Abschlussprüfers, der dem Vorstond oder einem

von ihm berufenen Gremium nicht ongehören dorf, ouf die
Douer von drei Johren. Der Abschlussprüfer hot dos Recht, die
Vereinskosse und die Buchführung iederzeit zu überprüfen. Über

die Durchführung der gesomten Buch- und Kossenprüfung hot

er der Mitgliederversommlung Bericht zu erstotten-
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f) Berotung und Entscheidung über Vorschlöge und Antröge zur
Förderung der Vereinsorbeit

g) Festsetzung des Mitgliedsbeitroges
h) Anderung der Sotzung
i) Auflösung des Vereins
j) Genehmigung des Housholtsplones

reI Die Mitgliederversommlung wird von dem Vorsitzenden noch
Abstimmung mit dem Vorstond bei Bedorf, mindestens einmol
im Johr, einberufen. Sie konn ouch on einem onderen Ort ols
dem Sitz des Vereins stottfinden. ln dieser Versommlung erstoftet
der Vorstond Bericht über die Tatigkeit des Vereins.

EES§ Die Einlodung mit Angoben der Togesordnung erfolgt unter
Einholtung einer Frist von mindestens vier Wochen durch geson-
dertes Anschreiben. Etwoige Antröge ouf Sotzungsönderungen
zur Togesordnung müssen mindestens vier Wochen vor der Mit-
gliederversommlung eingereicht und unverzüglich on olle Mit-
glieder weitergeleitet werden. Über die Zulossung von Dring-
lichkeitsontrögen entscheidet der Vorstond.

II[l J.de ordnungsgemöß einberufene Mitgliederversommlung ist
ohne Rücksicht ouf die Zohl der Mitglieder beschlussföhig.
Gültige Beschlüsse können nur zur Togesordnung gefosst werden.
Die Teilnohme on der Abstimmung ist ouch durch schriftliche Be-

vollmöchtigung oder ouf schriftlichem Wege möglich Die schrift-
liche Stimmobgobe hot zu Beginn der Mitgliederversommlung
vorzuliegen.

f§IE! Die Mitgliederversommlung beschließt, oußer in den in der
Sotzung besonders geregelten Föllen, durch einfoche Stimmen-
mehrheit der onwesenden und vertretenen Stimmen; bei Stim-
mengleichheit gilt der Antrog ols nicht entschieden.

§W§ Die Stimmobgobe erfolgt durch einfoches Hondoufheben.
Bei den Wohlen wird schriftlich obgestimmt, wenn ein M;tglied
dies wünscht; sonst erfolgt eine offenen Abstimmung. Es gilt ols
gewöhlt, wer die Mehrheit der gültigen Stimmen ouf sich verei-
nen konn. Bei Stimmengleichheit ist Wohlgong zu wiederholen.
Bei nochmoliger Stimmengleichheit entscheidet dos uom
Versommlungsleiter zu ziehende Los.

re Die Mitgliederversommlung wöhlt sich einen Versommlungs-
leiter

§j,f Über die Mitgliederversommlung ist ein Sitzungsprotokoll
onzufertigen. Der Protokollführer wird ieweils von der Mitglie-
derversommlung durch Zuruf und Hondzeichen bestellt. Dos
Protokoll ist vom Versommlungsleiter und dem protokollführer zu
unlerzeichnen. Eine Durchschrift ist den Mitgliedern innerholb
eines Monots zuzusenden. Einwendungen gegen dos protokoll

können innerholb eines Monots noch Zusendung des protokolls

schriftlich geltend gemocht werden.

n§I Außerordentliche Mitgliederversommlungen sind ouf schrift-
liches Verlongen mindestens dem vierten Teil der ordentlichen
Mitglieder innerholb zweier Monote einzuberufen. ln diesem
Foll sind die Mitglieder unter Bekonntgobe der Togesordnung
und Einholtung einer Frist von mindestens vier Wochen ein-
zuloden.

KtI§ Fördernde Mitglieder und Ehrenmitglieder hoben kein
Stimmrecht. Ein Mitglied konn die ihm zustehende Slimmen nur
einheitlich obgeben.

IllFElI Die Mitgl iederversom m I ung kon n einen Eh renvorsitzenden
wöhlen. Dieser wird zu den Sitzungen des Vorstondes eingelo-
den. Er hot dort beroiende Stimme. Ehrenvorsitzender des

Vereins konn werden, wer sich um den Verein oder seine Ziele
(§ 2) herousrogende Dienste erworben hot.

Kf Der Vorstond besteht ous dem Vorsitzenden, zwei stellver-
tretenden Vorsitzenden, dem Schriftführer, dem Schotzmeister. ln

f gegebenen Föllen können berotende Personen ohne Stimmrechti hinzugezogen werden. Der Vorstond wird von der Mitglieder-

I versommlung ouf die Douer von drei Johren gewöhlt. Seine

.l Amtszeit ist iedoch erst mit der Wohl eines neuen Vorstondes
beendet.

ErcI Der vorstondsvorsitzende und die zwei stellvertretenden vor_
sitzenden bilden den geschöttsführenden Vorstond im Sinne des

§ 26 BGB. Jeweils zwei von ihnen hoben gemeinsomes Vertre-
tungsrecht. lm lnnenverhöltnis sind diese Vorstondsmitglieder
verpflichtet, die Ausführung der Geschöfte mit mindestens einem
weiteren Vorstondsmitglied vorher einvernehmlich obzustimmen
und dies schriftlich festzuholten.



Wi§ Der Vorstond fuhrt die loufenden Geschöh des Vereins. Er

fosst seine Beschlüsse in Vorstondssitzungen, die vom Vorstonds-

vorsitzenden mit einer Frist von mindestens vier Wochen schrilt-

lich einberufen werden. Beschlüsse des Vorstcrndes können ouch

schriftlich oder fernmündlich oder durch elektronische Kommu-

nikotion gefosst werden, wenn die Mehrheit oller Vorstondsmit-

glieder ihre Zustimmung zu dem Verfohren erklören.

Der Vorstond ist beschlussföhig, wenn mindestens die Mehrheit
der gewöhlten Vorstondsmitglieder onwesend oder beteiligt sind.

Bei Beschlussunfahigkeit isl vom Vorstondsvorsitzenden inner-

holb von ocht Togen eine zweite Sitzung mit derselben Toges-

ordnung einzuberufen. Diese ist donn ohne Rücksicht ouf die
Zohl der erschienenen Vorstondsmitglieder beschlussföhig. ln

der Einlodung zu der zweiten Versommlung ist ouf die besonde-

re Beschlussföhigkeit hinzuweisen. Der Vorstond entscheidet mit

einfocher Stimmenmehrheit der onwesenden Sitzungsteilnehmer

oder der beteiligten Vorstondsmitglieder. Über die Beschlüsse

ist ein Protokoll zu fertigen; es ist vom Sitzungsleiter und vom

Protokollführer zu unterzeichnen und ollen Vorstondsmitgliedern

zuzusenden.

W Der Vorstond qrbeitet ehrenomtiich, ongemessene Auslogen

sind zu erstotten. Über eventuelle Auhvondsentschädigungen ent-

scheidet der Vorstond einstimmig; es dürfen dobei monotlich nicht

mehr entschödigt werden, ols der Betrog, der die Grenze für
Versicherungsfreiheit bzw. Pouscholversteuerung nicht übersteigl.

ffiWffi Der Vorsitzende beruft eine Sitzung des Vorstondes bei

Bedorf ein oder -enn dies mindestens drei Mitglieder des Vor-

stondes verlongen. Der Vorstond soll mindestens einmol iöhrlich
zusommentreten. Die Einberufung der Vorstondssitzung hot

schriltlich zwei Wochen vor der Sitzung unter Angobe der Toges-

ordnung zu erfolgen. Der Vorstond ist bei Anwesenheit von vier

Mitgliedern beschlussföhig, unter denen sich der Vorsitzende

oder sein Stellvertreter befinden muss.

ffi Der Vorstond konn einen Geschöltsführer bestellen, dessen

Aufgoben und Befugnisse mittels einer vom Vorstond zu erstel-

lenden Geschöftsordnung geregelt werden.

ffi Der Vorstond ist berechtigt ohne Miwirkung der Mitglieder-
uersommlung, eiwo erforderliche redoktionelle Anderungen der

Sotzung vorzunehmen und Auflogen des Registergerichtes bzw.

des Finonzomies zu erfüllen.

EEX Es konn ein Beirot gebildet werden.

reI Dem Beirot können ongehören Vertreter der Wirtschoft, Ein-

richtungen der Wissenschoft, der Medizin, der pflegerischen

und religiösen Berufe u. o. m.

El Aufgobe des Beirotes ist die Förderung des Vereinszweckes

durch Berotung und Unlerstützung des Vereins.
EGI Der Vereinsvorsitzende beruft eine Sitzung des Beirotes bei

Bedorf ein oder *enn dies mindestens drei Mitglieder des Bei-

rotes oder des Vorstqndes es uerlongen.

Der Entwurf eines Housholtsplones und die Johresrechnung sind
vom Vorstond so rechtzeitig vorzulegen, doß die Johresrech-

nung innerholb der ersten vier Monote des folgenden Geschöfts-

iohres verobschiedet werden konn.

E§§ Sotzungsönderungen bedürfen einer Mehrheit von zwei Drit-

teln der onwesenden Mitglieder. Über Sofzungsönderungen konn

nur donn ein Beschluss gefossl werden, wenn ouf diesen Toges-

ordnungspunkt bereits in der Einlodung zur Mitgliederversomm-
Iung hingewiesen wurde und der Einlodung sowohl der bisheri-

ge ols ouch der vorgesehene Sotzungstext beigefügt wurde.

§§§ Antröge ouf Sotzungsönderungen sind schriftlich und

begründet so rechtzeitig beim Vorstond zu stellen, doss sie spö-
testens drei Wochen vor dem Toge der Mitgliederversommlung
den Mitgliedern bekonnt sind.

Für Schöden, gleich welcher Art, die ous der Gilnohme on Ver-

onstoltungen, der Benutzung der übrigen Einrichtungen des

Vereins oder der Mitgliedschoft im Verein entstehen, hoftet der
Verein nur, wenn einem Orgonmitglied oder einer sonstigen
Person, für die der Verein gem. BGB einzustehen hot, Vorsotz

oder grobe Fohrlössigkeit zur Lost fallt. § 3l BGB bleibt hier-

durch unberührt.
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K§§§ffi Die Auflösung des Vereins bedorf des Beschlusses der Mii-
gliederversommlung mit einer Mehrheit von zwei Driiteln der

onwesenden Mitglieder.

ffiffi Bei der Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei

Wegfoll seines bisherigen Zweckes fallt dos Vereinsvermögen on

die Hospiz om St. Elisobeth-Kronkenhous Holle (Soole) gGmbH

mit Sitz in Holle {Soole), die es ousschließlich und unmiitelbor

für gemeinnützige, mildtötige Zwecke verwenden wird.

Sotzungsönderungen werden mit dem Toge der Eintrogung in

dos Vereinsregister wirksom. Beschlossen in der Gründungsver-

sommlung vom 24. Februor 1995.
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